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Erwägungen
E. 1
Es sei festzustellen, dass der Beschwerdegegner im Verfahren OGZPR.2020.89 betreffend Forderung aus Arbeitsvertrag eine unangemessene Rechtsverzögerung betreibt.
E. 2
Es seien die Akten des Verfahrens OGZPR.2020.89 beizuziehen.
E. 2.2
Weiter stellte der Beschwerdeführer ein Gesuch um Gewährung der integralen unentgeltlichen Rechtspflege.
3. In seiner Vernehmlassung vom 9. Februar 2023 stellte der Amtsgerichtspräsident keinen ausdrücklichen Antrag, bemerkte aber abschliessend, es lasse sich nicht abstreiten, dass die Verfahrensdauer als zu lange zu bewerten sei.
E. 3
Dem Beschwerdegegner sei eine Frist zur Behandlung der Sache bzw. der Ergreifung der nötigen prozessleitenden Massnahmen sowie zur Fällung eines Entscheides innert nützlicher Frist anzusetzen.
E. 4
Bei dieser Sachlage hat der Staat Solothurn die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. Dem Beschwerdeführer ist durch den Staat Solothurn eine Parteientschädigung auszurichten. Die geltend gemachte Entschädigung von CHF 2�104.07 erscheint hoch, kann aber gerade noch wie eingereicht bewilligt werden. Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird mit diesem Ergebnis gegenstandslos.
Demnach wirdbeschlossen:
1.Die Beschwerde wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.
2.Der Staat Solothurn hat A.___ eine Parteientschädigung von CHF 2�104.05 zu bezahlen.
3.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Staat Solothurn.
Rechtsmittel:Der Streitwert übersteigt CHF 15�000.00.
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung des begründeten Urteils beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen eingereicht werden (Adresse: 1000 Lausanne 14). Die Frist wird durch rechtzeitige Aufgabe bei der Schweizerischen Post gewahrt. Die Frist ist nicht erstreckbar. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten. Für die weiteren Voraussetzungen sind die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes massgeblich.
Im Namen der Zivilkammer des Obergerichts
Die Präsidentin                                                                 Der Gerichtsschreiber
Hunkeler                                                                           Schaller
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